
Ä15 Neufassung der Landessatzung

Antragsteller*in: Martin Grimm (SV Halle (Saale))

Änderungsantrag zu S1

Von Zeile 169 bis 171 löschen:
Organe der Kreis- und Ortsverbände, die Landesarbeitsgemeinschaften und der Landesverband der
GRÜNEN JUGEND Sachsen-Anhalt. Anträge von einzelnen Mitgliedern müssen mindestens von
insgesamt drei Mitgliedern unterzeichnet sein.

Begründung

Bislang ist es gute basisdemokratische Praxis in unserem Landesverband, dass jedes Mitglied allein
einen Antrag an den Landesparteitag stellen darf. Warum nun plötzlich eine 300 % tige Steigerung
dieser Hürde vom Landesvorstand vorgeschlagen wird, erschließt sich nicht.

Daher wird die Beibehaltung der bisherigen Regel - und damit eines elementaren Rechts der
Mitgliedschaft - vorgeschlagen.
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